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§ 747 ABGB Anspruch auf Unterhalt

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

§ 747.

Der Ehegatte oder eingetragene Partner hat, aul3er in den Fallen der 88 746 und 777, gegen die Verlassenschaft und
nach Einantwortung gegen die Erben bis zum Wert der Verlassenschaft einen Anspruch auf Unterhalt nach den
sinngemal anzuwendenden Grundsatzen des§ 94 oder des8& 12 EPG, solange er nicht wieder eine Ehe oder
eingetragene Partnerschaft eingeht. Auf diesen Anspruch ist alles anzurechnen, was der Ehegatte oder eingetragene
Partner nach dem Verstorbenen durch vertragliche oder letztwillige Zuwendung, als gesetzlichen Erbteil, als Pflichtteil
und durch 6ffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Leistung erhalt, desgleichen eigenes Vermdgen des Ehegatten
oder eingetragenen Partners sowie Ertragnisse einer von ihm tatsachlich ausgelbten oder einer solchen
Erwerbstatigkeit, die von ihm den Umstanden nach erwartet werden kann.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/747
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/746
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/94
https://www.jusline.at/gesetz/epg/paragraf/12
file:///

	§ 747 ABGB Anspruch auf Unterhalt
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


